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Düngeverordnung und Stoffstrombilanz 
„Was kommt auf die Landwirte durch die Dünge-Dokumentation 2023 zu?“
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1. Düngeverordnung

2. Stoffstrombilanz

a) Aufzeichnungen

b) Bemessung der N- Obergrenze

c) Gewässerabstände auf geneigten Flächen

a) Warum Stoffströme ?

b) Was gilt für wen ?

c) Welche Zeiträume gelten ?

d) Was ist zu tun ?
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Entscheidungshilfe
außerhalb Nitratgebiete
und eutrophierte Gebiete

Düngeaufzeichnungen
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Was muss alles aufgezeichnet werden ?
1. Düngebedarfsermittlung

vor der ersten Düngemaßnahme

2. Düngeaufzeichnung
spätestens 2 Tage nach jeder Düngemaßnahme

3. Gesamtsummen
bis 31. März Folgejahr
- Düngebedarfsermittlung (N + P)
- Düngeaufzeichnungen (N + P)

4. Aufzeichnung Weidehaltung
nach Abschluss Weidesaison / Ende Bezugszeitraum

5. Verbringungsverordnung

6. Stoffstrombilanzverordnung

Düngeverordnung

Stoffstrombilanzverordnung

Aufzeichnungs-, Mitteilungs- und Meldepflicht

Bis zum 30. Juni des Folgejahrs

Verbringungsverordnung
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Düngeverordnung - Düngebedarf
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Düngeverordnung - Düngebedarf
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Düngeverordnung - Düngebedarf
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Düngeverordnung - Düngebedarf
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Düngeaufzeichnung

Für alle durchgeführten Düngemaßnahmen  

➔innerhalb von 2 Tagen

➔mit Aufbringdatum

➔Bezeichnung und Größe der gedüngten Fläche   
(Schlag, Bewirtschaftungseinheit)

➔Art und Menge des zugeführten Stoffs 

➔Menge der aufgebrachten Nährstoffe an Gesamt N, verfügbarem N 
und Phosphat

➔Zahl der Weidetage und die Art und Anzahl der auf der Weide 
gehaltenen Tiere

➔Ein Vordruck für die Aufzeichnung der durchgeführten
Düngemaßnahmen sowie der Weidehaltung ist bereit gestellt unter 
www.duengung-bw.de

http://www.duengung-bw.de/
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Düngeaufzeichnung
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Düngeaufzeichnung
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Düngeaufzeichnung

Weitere Möglichkeiten 
zur Dokumentation
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Düngeaufzeichnung

Aufsummierung des Gesamtdüngebedarfs und der 
aufgebrachten Nährstoffmengen

Für das abgelaufene Düngejahr muss bis
31. März des Folgejahres die Aufsummierung stattfinden.
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Düngeaufzeichnung
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Düngeaufzeichnung
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Düngeaufzeichnung
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ES IST SEIT DEM JAHR 2020 KEINE PFLICHT MEHR 

EINEN NÄHRSTOFFVERGLEICH ZU ERSTELLEN

Ein Nährstoffvergleich kann weiterhin als Hilfestellung zur Ermittlung der Stickstoffobergrenze verwendet werden 
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Bemessung der N Obergrenze
Bei der Berechnung der 170 kg N-Obergrenze pro ha im Betriebsdurchschnitt aus 

organischen Düngemitteln dürfen Flächen mit Düngeverboten oder 

Düngebeschränkungen nicht bzw. nur bis zur Höhe der tatsächlich zulässigen N-

Düngung berücksichtigt werden (z.B. Extensivierungsflächen, Vertragsnaturschutzflächen 

etc.)

N Anfall organisch (Tierhaltung, Substrate Nawaro Biogas); NLager

+ Wirtschaftsdüngeraufnahme

- Wirtschaftsdüngerabgabe

= Summe   / durch LF 

= N Obergrenze / ha

Flächen innerhalb der Wasserschutzgebietszone II fallen nicht unter oben genannte 
Restriktionen, da grundsätzlich kein Düngeverbot besteht
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Gewässerabstände auf geneigten Flächen

➔auf Schlägen ab 15 % generell Aufbringung auf Ackerflächen nur bei sofortiger 

Einarbeitung (vier Stunden) oder bei  ausreichendem Pflanzenbestand

➔Verpflichtung zur Aufteilung der Düngegabe ab einer Hangneigung von 10 %, 
wenn der Düngebedarf mehr als 80 kg N/ha beträgt

Abstand in Meter zur Böschungsoberkante Hangneigung in % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absolutes Aufbringungsverbot 

5 % innerhalb von 20 m (neu) 

10 % innerhalb von 20 m 

15 % innerhalb von 30 m (neu) 

Gewässerrandstreifen nach WG BW 5 Meter Düngeverbot ! 
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Verbote im Fünfmeterbereich

Seit dem 1. Januar 2014 ist in Gewässerrandstreifen bei Gewässern von wasserwirtschaftlicher Bedeutung

➢ der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich von 5 Metern 
verboten. Ausgenommen sind Wundverschlussmittel zur Baumpflege und Wildbissschutzmittel.

AWGN Gewässer:

Unter dem Begriff Amtliches Digitales Wasserwirtschaftliches Gewässernetz (AWGN) werden Daten zu folgenden 
wasserwirtschaftlichen Themen zusammengefasst:

• Fließgewässer

• Gewässereinzugsgebiete

• Stehende Gewässer 

Das AWGN stellt die Geometrie und die Sachdaten von allen Gewässern und deren Einzugsgebieten in Baden-
Württtemberg zur Verfügung, die wasserwirtschaftlich bedeutsam sind. Das AWGN wird von der LUBW zum 
Download angeboten
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Gewässer mit wasserwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung

➢ Für Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind keine Gewässerrandstreifen 
erforderlich. 

➢Hierunter können kleine Gewässer, die nicht ständig Wasser führen (z.B. Be- und Entwässerungsgräben, 
Wasserstaffeln in Weinbergen) fallen.

➢Wichtig: Ob ein Gewässer von untergeordneter Bedeutung ist oder nicht, muss im Einzelfall von den 
zuständigen unteren Wasser-behörden an den Landratsämtern beurteilt und entschieden werden. Dabei 
werden die örtlichen wasserwirtschaftlichen Verhältnisse und der ökologische Wert des Gewässers 
herangezogen.

➢ Eine Orientierung kann am amtlichen Digitalen Wasserwirtschaftlichen Gewässernetz erfolgen (AWGN).
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Absolute Höhenunterschiede

1 m

2 m

4,5 m

30 m

20 m

20 m

10 m

5 m

3 m
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GLÖZ 4 Pufferstreifen entlang von Wasserläufen

• Keine Anwendung von Pflanzenschutz und Düngemitteln in einem 3 m Pufferstreifen zu 
Gewässern, Achtung: evtl. auch untergeordnete Gewässer 

• Pufferstreifen auf Acker können auf GLÖZ 8 (Stilllegung) angerechnet werden, min. 0,1ha
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Stoffstrombilanz

1. Warum Stoffströme ?

2. Was gilt für wen ?

3. Welche Zeiträume gelten ?

4. Was ist zu tun ?
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Stoffstrombilanz

• Ziel

• Transparenz der Nährstoffflüsse
im landwirtschaftlichen Betrieb

• Vermeidung von Nährstoffverlusten

• Senkung Nährstoffbilanzüberschuss

• Nationale Norm
 aktuell keine Konditionalitäten-Relevanz
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Stoffstrombilanzverordnung

1. Rechtsgrundlage:  Düngegesetz §11a Abs.2  → eine StoffBilV

2. Zweck:  §3 StoffBilV

• Es ist bei der landwirtschaftlicher Erzeugung ein nachhaltiger
ressuorceneffizienter Umgang mit Nährstoffen im Betrieb sicherzustellen

• Nährstoffverluste in die Umwelt sind soweit wie möglich zu vermeiden

3. Anlage 2:  Erstellung einer Stoffstrombilanz

4. was gilt seit 2023?
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Stoffstrombilanz

Stall
…Milchkühe
…Schweine
…

Schläge
- Weizen
- Grünland
- …

Mineraldünger

N-Bindung 
Leguminosen

Ernteprodukte

Nährstoffausscheidung

gasförmige N-Verluste

org. Dünger

Ernteprodukte/ 
Grobfutteraufnahme der Tiere

Futtermittel

Saatgut

Tiere

Tiere tier. Produkte
- Milch
- Eier
- Wolle Hoftor-Bilanz
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Stoffstrombilanz

1. Phase: seit 1. Januar 2018

• für Betriebe mit
mehr als 2,5 GV und 50 GV oder
mehr als 30 Hektar LN je Betrieb

• für Betriebe denen im jeweiligen Bezugsjahr Wirtschaftsdünger aus 
anderen Betrieben zugeführt wird.
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Stoffstrombilanz

1. Phase: seit 1. Januar 2018

• für Betriebe mit
mehr als 2,5 GV und 50 GV oder
mehr als 30 Hektar LN je Betrieb

• für Betriebe denen im jeweiligen Bezugsjahr Wirtschaftsdünger aus 
anderen Betrieben zugeführt wird.

2. Phase: ab 1. Januar 2023

• für alle Betriebe mit mehr als 20 Hektar LN oder mehr als 50 GV je 
Betrieb
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Stoffstrombilanz
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Bildung des dreijährigen Mittels und Bewertung (§6)

• Betriebe die bereits bisher Stoffstrombilanzpflichtig waren,
das dreijährige Mittel ist fließend zu erstellen;
das bedeutet bis 30.06.2023 vorzulegen aus KJ 2020, 2021 u. 2022

• Betriebe welche in 2023 NEU bilanzpflichtig werden
bis zum 30.06.2024 kann nur das Jahr 2023 vorgelegt werden.

• Bewertung des bisher zulässigen Bilanzwertes mit 175 kg/ha
sowie der Betriebsindividuelle Bilanzwert für Stickstoff
endet nach § 6 Abs.6 der StoffstrombilanzVO am 31. Dezember 2022

Stoffstrombilanz
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Stoffstrombilanz

Evaluierung

• Beitrag zur Begrenzung der Nährstoffbelastungen der Umwelt durch die  Landwirtschaft ?

• Haben sich die Bewertungskriterien der Stoffstrombilanzierung in der Praxis bewährt?

• Gibt es Bedarf zur Fortentwicklung oder
sind alternative Bewertungsmodelle effizienter?

• Welche Verbesserungen bei der
Ressourceneffizienz konnten erreicht werden?
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Quelle: Universität Hohenheim, Prof. Dr. E. Bahrs et.al. 2020

Hoftorbilanzen für Stickstoff



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bei Fragen und Anregungen

Simon Bayer

Wasserschutzgebiets- & Pflanzenproduktionsberater

0751 85-6144

s.bayer@rv.de


